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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 
, 

/ 

A-1041 Wien, Pnnz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Datum: 

1 Verteilt-~~=· =Se:.:
p
::;, ~-;:Z:::::=:J 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

WR-ZB-4211 

Betreff: 

Entwurf eines Bundesgesetzes Ober die 
Wertpapier- und allgemeinen Warenbör'sen 
und Ober di e Abänder'ung des Bör'sesensa 1 e­
Gesetzes 1949 lind der' Börsegesetz­
Novelle 1903 (Bör'segesetz - Bör'seG) 
S tel 1 u n 9 nah m e 

Telefon (0222) 501 65 

Durchwahl 2592 
Datum 

2 '1.9.1989 

Der öster'r'eichische Ar'beiterkammer'tag Obersendet 25 Exemplar'e seiner' Stellung­
nahme zu dem im Betr'eff genannten Gesetzentwur'f zur gefäll igen Infor'mation. 

Der' Präs; dent: 

Beil agen 

Telegramme: Arbkammer Wien Telex 131690 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-I041 Wien. Prinz-eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Bundesminister;um 
für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
1015 IN i e n 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

\ 

ielelon (0222) SOl 65 

24.1001/48-V 
14/89 

INR!Mag.Wei/Bi/4211 DurChwanl 2592 

Betreff: 

Bundesgesetz über die Wertpapier- und 
allgemeinen Warenbörsen und Ober die 
Abänderung des 8örsesensale-Gesetzes 1949 
und der Börsegesetz-Novelle 1903 
(Börsegesetz - BörseG) 

Datum 

7.9.1989 

Angesi chts der Tatsache, daß durch di e Reform d; e Pub 1; z;­

tätsvorschriften verstärkt und der Schutz der Anleger erhöht 

wird, beurteilt der österreichische Arbeiterkammertag den zur 

Begutachtung vorliegenden Gesetzesentwurf positiv. 

Für d ; e G run d s atz f r' a gen ach der' 0 f' g a n isa t ; 0 n s f 0 r m der' B ö r: se 

liegen zwei alternative Vorschläge vor, die sich dadurch 

llnterscheiden, daß das Bundesministerium für' Finanzen eine 

I<onstruktion der' Börsekammer al s öffentl ich-rechtl iche I<ör­

perschaft vor'schlägt, während die Alter'nativfassung des 

Bundesministeriums fOr wirtschaftliche Angelegenheiten eine 

auf Vereinsbasis organisierte Börse vorsieht. Nach Ansicht des 

öster're; chi schen Arbeiterkammertages spr'echen wesentliche 

Argumente tOr die Organisation der Börse als öffentlich­

rechtliche Körperschaft: 

Telegramme: Arbkammcr Wien· ielex 131690 
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~ ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

1 
- Die öffentlich-rechtliche I(onstrukti on 

Rechtsmittel gegen die Bescheide der 

wirkungsvollere Rechtskontrolle als die 

Konstruktion, in der Rechtsstreitigkeiten 

lichen Gerichten auszutragen w§ren. 

ermöglicht dur'eh 

Börsekammer eine 

pr;vatrechtliche 

vor den ordent-

- Die Verwaltungskosten sind gegenüber' der' privatr'echtlichen 

Konstruktion geringer. 

- Die vom ßundesministerium für wirtschaftliche Angelegen­

hei ten zugunsten der pr'i vatrechtl i chen Konstrukti on vorge­

brachten Argumente, näml ich mehr Gestaltungsspielr'aum und 

Flexibilität zu schaffen, dürften für österreich kaum von 

Relevanz sein, da 03ufgrund der' Gr'öße des Landes weitere 

Börsen neben der Wiener Börse kaum sinnvoll erscheinen. Auch 

in anderen, vergleichbaren staaten findet sich eine relativ 

genaue gesetzliche Determinierung des inneren Aufbaus. 

Zu § 11: 

Im Rahmen der Dienst- und Besoldungsordnung sollte nach 

Ansicht des österreichischen Arbe;terl<ammel~tages ein höchst­

mögliches Ausmaß an Mitbestimmung für die Mitar'beiter fest­

gel egt wer'den. 

Zu § 12: 

Die Leitung des Kammeramtes sollte einem professionellen 

Management obl iegen .. Dazu si nd nach Auffassung des östel~l~ei­

chischen Arbeiterkammertages Kenntnisse und internationale 

Erfahrungen auf dem Gebiet des Börsewesens erforderlich, 

jedoch nicht unbedingt die Befähigung zur' Ausübung des Rich­

teramtes oder des Rechtsanwaltberufes. 

.-ßlatt .... 
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OSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

Zu. § 56 Ab s 2: 

In der Börsekammer sollten zusätzlich je ein Vertreter der 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft (z.B.: aus dem 

Bereich der Industrie, keinesfalls aber aus dem Kreditbereich) 

und des österreichischen Arbeiterkammertages als Börserat 

vertreten sein. 

Danebe n so 11 te n die Bör' se räte , die dem Banke n - und Spar ka s­

sensektor zuzuordnen si nd, mi t höchstens ei nem Vi er'tel der' 

Gesamtanzahl der Börseräte begrenzt werden. 

Zu § 41: 

Der Entwurf zum Börsegesetz sieht vor, daß Sensale als selb­

ständige Unternehmer in hoheitlicher Funktion für' die I<urs­

feststellung ·verantwortlich sind. Da der Sensal keine eigene 

Position halten darf, muß er bei größeren Angebots- oder 

Nachfrageüberhängen die Patronatsbanken um ausgleichende Hilfe 

bitten, wodurch die Banken selbst über den Börsenkurs mitent­

scheiden. Daher schlägt der 6sterreichische Arbeiterkammertag 

vor, neben den Sensal en auch frei e Mak 1 er zuzul assen, di e 

selbst in Positionen eintreten können. Ein solches Mar'ket­

Maker-System existiert bereits sm österreichischen Rentenmarkt 

und weist bedeutende Vorteile auf. Die typische Intransparenz 

des Börsehandels wird den internationalen Tendenzen der 

Globalisierung, Liberalisierung und schnelleren, umfassenderen 

Information angepaßt. Dazu .ist ein computerunterstOlztes 

I nfor'mat ions system Vora u s set z ung (ver'g 1 ei c hba r dem gep 1 anten 

deutschen "I8IS" oder IBosS"), welches alle Mar'ktteilnehmer' 

permanent darüber infor'mieren kann, welcher Market-Maker zu 

welchem Preis zum Kauf oder Verkauf bereit ist. Damit wird im 

Gegensatz zum heutigen Patronstsbankensvstem ein transparenter 

Wettbewerb zwischen den institutionellen Händler'n gewähr'lei-

:5tet. 

3 BlaU 
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,. ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG , 
Zu § 68 Abs 1 Z 8 und § 70 Abs 1 Z 5: 

Der österre ich; sche Arbe; te rkamme rtag sie ht ; n cle r Förde r u ng 

des Streubesitzes ein wesentliches Element zur Belebung des 

Akti enmarktes ei nersei ts und zum Abbau bzw. zur Verhi nderung 

allzu großer intr.3nspar'enter Machtkonzentrationen von Aktio­

n~rsgruppen andererseits. 

In diesem Sinn regt der österreichische Arbeiterkammertag an, 

die für die Zulassungsvoraussetzung sowohl zum amtlichen 

Handel als auch zum geregelten Freiverkehr' für das Publikum 

vorgesehene ~1indestnominale, die jeweils ein Viertel der' für' 

die Zulassung erforderlichen Gesamtnominale betr~gt, auf etwa 

ei n Dri ttel anzuheben! oder bei Liber' der' Zul assungsvor'aus­

setzung liegender' Gesamtnominale das Verhältnis I :4 beizube­

halten. 

Alternativ dazu könnte auch nach 

zur Sicherung des 

festgelegt werden. 

Zu § 68 Abs 2 und 3: 

streubesitzes 

skandinavischem Muster 

eine Mindestakt;on~rszahl 

Im oben dargestellten Sinn sollte ein vorgeschriebener Min­

destnennbetrag für Aktien, die dem Publikum angeboten werden 

müssen, auch für' Aktiengesellschaften gelten, die an ausl~n­

dischen Börsen notieren und im Ausland eine ausreichende 

Streuung besitzen, denn wesentlich erscheint die Streuung in 

österreich. 

Auch bei Ausdehnung der Notierungsbewilligung wäre ein gewis­

ser Publikumsanteil denkbar. 

4 ~latt 
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.. ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG , 
Zu § 76 Abs 1 und § 78 Abs 1 Z 1: 

Während in diesen beiden Bestimmungen von Vermögens- und 

Ertragslage gesprochen wird, lautet der entsprechende Begriff 

in den beigefOgten Schemata Abis L! auf die sich § 76 Abs 2 

und 3 bezi ehen! "Vermögens-, F; nanz - und E ,.'tr'ags 1 age ". Der' ; m 

Entwurf des Rechnungs 1 egungsgesetzes sow; ein eier" 4. und 7. 

EG-Richtlinie verwendete Begriff lautet ;m libr'igen ebenfalls 

"Ver'mögens-, F;nanz- und Ertr'sgslage". Dies stellt eine 

Verbesserung zu den herrschenden aktienrechtlichen Bestim­

mungen dar. 

Es sollten daher' die Begriffe der beiden oben angeführten 

Bestimmungen auf "Vermögens-, Finanz- und Er .. tr'agslage" geän­

dert werden. 

Zu § 77 Abs 3: 

Im zweiten Satz wäre der Begriff ".Jahr'esbericht" elurch "Ge­

schäftsber';cht" ZU ersetzen. 

Zu § 94 und § 85: 

Der österreichische Ar'beiterkammertag ver'mißt (:lesonder'te 

Be s tim m u n gen zum ~. c hut z des I< 1 e ; na k t ; 0 n ä r' 5, IN; e sei te n s des 

Bundesminister;ums fOr Finanzen anläßlich der Pressekonferenz 

"Kapitalmarkt" vom 10.03.1989.3ngekündigt wur'de. Nach Ansicht 

des österre;chischen Ar'beiterkammer'tages wäre 'folgende Er'gän­

zung bezüglich der Pflichten des Emittenten notwendig: 

"Aktiengesell schaften, deren Aktien amtl ich notieren oder im 

·~er"egelten Fr'eiverkehr' gehandelt wer'den, haben die Pflicht. 

alle Aktionäre Ober bestehende Obernahmeangebote unverzOglich 

zu informieren." 
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• , ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

Zu § 85 Abs 3: 

Im ersten Set z müßte II.J ahre sber'; c ht 11 du rc h II.J eh resab sch 1 uß 11 

er'setzt werden. 

In diesem Zusammenhang muß auch festgestellt werden, daß nach 

Inkrafttreten des Rechnungslegungsgesetzes der Begriff 

11 .J a h re s a b sc h 1 u ß 11 a u c h den i< Li n f t i g bei Ai< t i eng e s e1 1 sc ha f te n z u 

erstell enden Anhang mi tei nbezi eht. Der' Begn' ff IIGeschäftsbe­

r'icht ll wird im Rechnungslegungsgesetz nicht mehr verwendet, 

hingegen werden Aktiengesellschaften neben dem Jahresabschluß 

( i n cl. An ha n 9 ) n oc h e i ne n 11 Lag e b e r'i c h t 11 er' s tell e n m ü s sen. 

Zu Schema A Kapitel 4 Z 6: 

Der durchschnittliche Personalstand sollte unbedingt wie 

auch im Entwurf des Rechnungslegungsgesetzes vorgesehen - nach 

Arbeitern und Angestellten gegliedert werden. 

Zu Schema B Kapitel 5 Z 3 c: 

Anstell e von 11 ••• unter' Buchstabe c genannte ... 11 müßte es 

r~icht;ger'weise 11 ••• unter' Buchstabe b genannte .. ,11 heißen. 

Zum Kapi tel über' di e Vermögens-, Fi nanz- und Er'tr'.3gs 1 age der' 

Schemata: 

Der österreichische Arbeiterkammert~g regt 

Zwi schenüber'si cht Liber' d; e F; nanzl age, 

an, 

im 

anstelle einer 

Fa 1 1 e eines 

Verstreichens von mehr als neun Monaten seit der ver'öffent­

lichung des letzten Jahresabschlusses. einen Zwischenabschluß 

liber' die Ver'mögens-, Finanz- und Er'tr.::Igs1'3ge Hir' mindestens 

die ersten sechs Monate als Beilage zum Prospekt zu verlan­

gen. Gleichzeitig wird anstelle eines Prüfungswahlr~chtes für 
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• OSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

1 
diesenZwischenabschluß eine PrUfungspflicht angeregt (vgl 

Schema A Kapitel 5 Z 1 lit e). 

Der österreichische Arbeiterkammertag stellt abschließend 

fest, daß inner'halb einer derart kurzen Begutachtungsfrist die 
Du rchf ühr'u ng 

wird. 

Der' Präsident: 

p)/~ 

ordnungsgemäßer Beratungen unmöglich gemacht 

tsdi r'ektor: 
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